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Zusatzbestimmungen zum § 25 DHB-RO 
 
 
 
Zur einheitlichen Behandlung von Ordnungswidrigkeiten gemäß § 25 Abs. 1 
der Rechtsordnung des DHB gelten für den Bereich des HVB gem. Be-
schluss der Verbandsarbeitstagung am 06.04.01 bzw. des Verbandstages 
am 12.04.03 folgende Geldbußen: 
 
Zu 1. Schuldhaftes Nichtantreten 
 Verbandsliga  - Frauen und Männer 150,00 € 
 Landesliga - Frauen und Männer 100,00 € 
 andere Ligen - Frauen, Männer und Senioren 50,00 € 
 Oberliga - wbl. Jgd. A+B, ml. Jgd. A-C 50,00 € 
 andere Jugendligen (einschl. Staffelspiele) 25,00 € 

Die unberechtigte Absage oder das unberechtigte Bewirken der Verlegung 
eines Heimspieles werden wie schuldhaftes Nichtantreten als Ordnungs-
widrigkeit bewertet. 
 
Zu 4. Verschulden eines Spielabbruchs durch einen Verein 
 Verbandsliga - Frauen und Männer 250,00 € 
 Landesliga - Frauen und Männer 200,00 € 
 andere Ligen - Männer, Frauen, Senioren 100,00 € 
 Oberligen - Jugend 100,00 € 
 andere Jugendligen (einschl. Staffelspiele) 50,00 € 

Die Spielleitenden Stellen sind berechtigt, bei besonders gravierenden Vor-
fällen die Rechtsinstanzen anzurufen. 
 
Zu 6. Nichtvorhandene Zeitmessanlage oder Tischstoppuhr 25,00 € 
 
Zu 9. Verspätetes Absenden von Spielberichten 15,00 € 

Das Formular muss am 1. Dienstag nach dem Spiel beim HVB vorliegen, 
ggf. per Telefax, bzw. am ersten Werktag nach dem Spiel an den HVB ab-
gesandt werden. 
 
Zu 10. Schuldhafte Verstöße gegen die in den Durchführungsbestim-
mungen festgelegte Pflicht zur Meldung von Spielergebnissen  10,00 € 
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Zu 11. Fehlen von Spielausweisen beim Spiel 
 - je Ausweis/Jugend 5,00 € 
 - je Ausweis/Erwachsene 10,00 € 
 
Zu 12. Nicht fristgerechte Vorlage des fehlenden Spielausweises 
 - Jugend 5,00 € 
 - Erwachsene 10,00 € 

Fristgerecht ist der 1. Dienstag nach dem Spiel 
 
Zu 13. Fehlen eines Zeitnehmers oder Sekretärs 25,00 € 
 
Zu 14. Zurückziehen gemeldeter Mannschaften oder Ausscheiden von  

Mannschaften nach dem Stichtag (1. Juli) jeden Jahres 
Verbandsliga - Frauen und Männer 250,00 € 
alle anderen Ligen - Frauen, Männer, Senioren/innen 125,00 € 
Oberligen - Jugend 50,00 € 
andere Jugendmannschaften 25,00 € 
Pokalspiele - Männer und Frauen 50,00 € 
 - Jugend 25,00 € 
jeweils zzgl. Verwaltungskostenpauschale 12,50 € 

 
Zu 15. Fehlen von Nummern oder Führen von gleichen Nummern auf 

der  Spielkleidung 
-je Spieler/in Männer/Frauen/Senioren/innen 5,00 € 
-Jugend  2,50 € 
 

Zu 16. Schuldhaftes Ausbleiben eines Schiedsrichters bei 
 durchgeführten Spielen 

Verbandsliga - Frauen und Männer 75,00 € 
Landesliga - Frauen und Männer 50,00 € 
andere Ligen - Frauen und Männer und Jugend 25,00 € 

bei nicht durchgeführten Spielen 
Verbandsliga - Frauen und Männer 150,00 € 
Landesliga - Frauen und Männer 75,00 € 
andere Ligen - Frauen und Männer und Jugend 50,00 € 

bei Lehrgängen  - Kader I und II 50,00 € 
 - andere Kader 25,00 € 

bei Lehrabenden - Kader I und II 25,00 € 
 - andere Kader 12,50 € 
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Zu 17. Mangelhaftes oder fehlerhaftes Ausfüllen des Spielprotokolls 
alle Ligen - Frauen, Männer und Jugend 5,00 € 
 

Zu 20. Verstöße gegen die Weberichtlinien 
 - Frauen, Männer und Senioren  125,00 € 
 - Jugend 50,00 € 
 
Nichteinhalten von Terminen die durch die Spielleitenden 
Stellen und/oder Verwaltungsinstanzen gesetzt werden 25,00 € 
 
Nichtabgabe der Schiedsrichterbeobachtungsbögen durch  
Vereine/SG Verbands- und Landesliga Männer 15,00 € 
 
Nichtunterschreiben des Spiel-/Schiedsrichterberichts     
  150,00 € 

 
 
 
Die Spielleitenden Stellen sowie die anderen Verwaltungsinstanzen sind 
nach § 25 Nr. 1 DHB-SpO ermächtigt, diese Strafen auszustellen. 
 
 
 
 
 
 


